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Außerplanmäßige Finanzierung zur Planung der Umfeldgestaltung der Stadtbrücke - Beschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der außerplanmäßigen Auszahlung für die Planungsleistungen (Leistungsphasen 1-3 
Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) zur Umfeldgestaltung im nördlichen und 
südlichen Bereich (Teil A+B) der Stadtbrücke unter PSK 51100900-78720020.014 Neubau 
Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen wird zugestimmt. 
 
Die Deckung ist über Einsparungen bei der Maßnahme „Fuß- und Radwegbrücke Stuttgarter Straße“ 
unter PSK 54100000-78720020.003 sichergestellt. 
 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☐ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: 51100900-78720020.014 
Für Vergaben zur Verfügung: 0 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 88.350,68 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK): 54100000-78720020.003 88.350,68 € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
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Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

10  

 



 Sitzungsvorlage Nr.: 066/21/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 
 
Im Hinblick auf den Neubau der Stadtbrücke im Jahr 2023 ist es notwendig, frühzeitig in die 
Planungen zur Gestaltung der Anschlussbereiche der Brücke im Norden (Stadtbalkon, Kreisverkehr 
und ZOB) sowie im Süden (Büttenenfeld) einzusteigen. Für die notwendigen Planungsleistungen 
liegt ein Angebot zur Planung der Umfeldgestaltung des Büros TDB Landschaftsarchitektur vor. Das 
Honorarangebot beinhaltet die Leistungsphasen 1-3, Grundlagenermittlung, Vorplanung und 
Entwurfsplanung für die beiden Teilbereiche A+B wie im Lageplan dargestellt. Die Honorarkosten 
für die Planungsleistungen belaufen sich auf brutto 88.350,68 Euro. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der außerplanmäßigen Honorarkosten für die Umfeldgestaltung an der 
Stadtbrücke mit den Bearbeitungsbereichen Teil A und Teil B können durch Einsparungen im 
Bereich der Maßnahme „Fuß- und Radwegbrücke Stuttgarter Straße“ unter PSK 54100000-
78720020.003 gedeckt werden. Die Haushaltsmittel für einen geplanten Neubau der Brücke 
Stuttgarter Straße wurden aus dem vergangenen Jahr 2020 nach 2021 übertragen. Da nun eine 
wesentlich günstigere Lösung zur Instandsetzung der Brücke gefunden wurde, stehen übrige 
Mittel zur Sicherstellung der Finanzierung der außerplanmäßigen Ausgaben im Bereich der 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen unter PSK 51100900-78720020.014 zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Lageplan 

 


